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BESCHLUSSKONTROLLE 

 
Stadtrat  35. Sitzung vom 13.07.2022 

 
Öffentlicher Teil 
 
Beschluss 120-2022 
Bestätigung Jahresbericht 2021 der Ernst-Thronicke-Stiftung 
 
 
Der Stadtrat beschließt den Jahresbericht 2021 der Ernst-Thronicke-Stiftung vom 18.05.2022, 
bestätigt durch den Stiftungsrat am 03.06.2022. 
 
 
Frau Carola Niczko, Stiftungsverwaltung  
 
 Realisierung: 
erledigt   
  
 
Beschluss 074-2022   
Bebauungsplan 06-2021bo "Wohngebiet zum Howestück", Ortsteil Bobbau; Billigung Entwurf 
und Auslegungsbeschluss 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt 
 
1. den Entwurf des Bebauungsplanes 06-2021bo „Wohngebiet zum Howestück“ im Ortsteil 
Bobbau in der Fassung vom März 2022 zu billigen; 
  
2. den Entwurf und die Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Parallel 
dazu werden gemäß §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden, 
sowie von den Nachbargemeinden Stellungnahmen zum Planentwurf eingeholt. 
 
 
Herr Felix Drießen, SB Stadtplanung/GIS  
 
 
Realisierung: 
Auslegung ist erfolgt 
  
 
Beschluss 086-2022   
Bebauungsplan 03-2019btf "MI Goitzsche SO 16 und SO 17", Ortsteil Stadt Bitterfeld; 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt 
 

1. die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus den Beteiligungen der 
Behörden sowie Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und Öffentlichkeit 
zum Entwurf des Bebauungsplanes 03-2019btf „MI Goitzsche SO 16 und SO 17“ mit 
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dem in der Anlage 1 dargestellten Ergebnis; 
  

2. den Oberbürgermeister zu beauftragen, die Behörden, Träger öffentlicher Belange, 
Nachbargemeinden und Bürger, die Stellungnahmen abgegeben haben, von dem 
Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen; 

 
3. auf der Grundlage des § 10 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung den Bebauungsplan 

03-2019btf „MI Goitzsche SO 16 und SO 17“ im Ortsteil Stadt Bitterfeld, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung 
vom Mai 2022 (Anlagen 2 und 3) als Satzung; 
 

4. die Begründung, Stellungnahme Einzelhandel und Schalltechnisches Gutachten 
(Anlagen 4 bis 6) zu billigen. 

 
 
Herr Felix Drießen, SB Stadtplanung/GIS  
 
Realisierung: 
erledigt   
  
 
Beschluss 110-2022  
Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) 01-2022gr "Wohngebiet südlich der 
Goethestraße, Ortsteil Greppin", Aufstellungsbeschluss 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt: 
 

1. die Aufstellung des Bebauungsplanes 01-2022gr „Wohngebiet südlich der 
Goethestraße“ im Ortsteil Greppin im vereinfachten Planverfahren nach § 13 BauGB 
für den in Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich. Ziel der Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Wohngebäude. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 9.055 m². Zur Umsetzung der 
Ziele der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist ein Bebauungsplan aufzustellen und ein 
Allgemeines Wohngebiet auszuweisen.  
 

2. den Bebauungsplan 01-2022gr im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 Abs. 
2 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufzustellen. Im Planverfahren wird nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von einer 
frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen. 
 

3. im FNP ist für das Plangebiet bereits eine Wohnbaufläche vorgesehen.  
 
 

Herr Felix Drießen, SB Stadtplanung/GIS  
 
Realisierung: 
Der Entwurf wird erarbeitet. 
  
 
Beschluss 076-2022 
Errichtung eines Denkmals auf dem Bahnhofsvorplatz in Bitterfeld für die Opfer des 
Eisenbahnunglücks im Bahnhof Bitterfeld vom 27. November 1977 
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Der Stadtrat möge beschließen, dass in Zusammenhang mit dem Umbau des 
Bahnhofsvorplatzes in Bitterfeld ein Standort für eine Gedenkstätte zur Erinnerung an das 
Eisenbahnunglück vom 27. November 1977 vorgesehen und baulich vorbereitet wird. 
Die eigentliche Gedenkstätte, welche in der Folge mittels Spenden und Sponsoren realisiert 
werden soll, könnte aus der Kropfachse einer Dampflok auf einem Gleisstück und einer 
entsprechenden Gedenktafel bestehen. 
Am Bahnsteig 2, Gleis 3 des Bahnhofs Bitterfeld sollte in Abstimmung mit der DB-AG eine 
Gedenktafel an das Unglück erinnern. 
 
 
Herr Stefan Hermann, Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel  
  
Realisierung: 
In die Aufgabenstellung zu den zu erbringenden Planungsleistungen wurde entsprechend 
den Vorgaben die Notwendigkeit der Berücksichtigung einer Fläche in der angegebenen 
Größenordnung aufgenommen. 
  
Nichtöffentlicher Teil 
 
Beschluss 073-2022  
Unbefristete Niederschlagung von Grundsteuerforderungen 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt eine unbefristete Niederschlagung der 
Grundsteuer. Steuerschuldnerin ist die INDUSTRIE UNION AG VADUZ. 
 
Herr Eiko Hentschke, Amt für Haushalt/Finanzen  
 
 Realisierung: 
erledigt   
  
 
Beschluss 077-2022  
Unbefristete Niederschlagung der Gewerbesteuer, der Forderungszinsen und 
Nebenforderungen 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt eine unbefristete Niederschlagung der 
Gewerbesteuer, der Forderungszinsen und Nebenforderungen. Steuerschuldner ist Herr 
Athanasios Spyrou. 
 
 
Frau Michaela Ronneberg, SB Steuern  
  
Realisierung: 
erledigt   
 
  
Beschluss 122-2022  
Auftrag zur Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die Auftragsvergabe zur Lieferung von 
Dienst- und Schutzkleidung an die GENIUS Development & Sales, Schwesswitzer Straße 6 in  
06686 Lützen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gemäß Angebot vom 17.05.2022. 
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Herr Dirk-Rene Trampenau, SB Brand-/Bevölkerungsschutz  
 
Realisierung: 
Auftragsbestätigung liegt vor. Lieferung erfolgt in 2 Teillieferungen (Dez. 2022 und Jan. 
2023) 
  
 
 


